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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Darlehen der Landwirtschaftlichen Rentenbank 

 

Nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Landwirtschaftliche Rentenbank (LwRentBkG)1 hat in 
Deutschland die Landwirtschaftliche Rentenbank den staatlichen Auftrag, die Landwirtschaft 
und den ländlichen Raum zu fördern. Zur Erfüllung ihres Auftrags nutzt die Bank verschiedene 
Instrumente, insbesondere Darlehen, Zuschüsse und sonstige Finanzhilfen, Bürgschaften und Be-
teiligungen. Die Gewährung von Darlehen soll in der Regel über oder zusammen mit anderen 
Kreditinstituten erfolgen (§ 3 Abs. 2 LwRentBkG).  

Für die Höhe des Zinssatzes sind das jeweilige Förderprogramm der Landwirtschaftlichen Ren-
tenbank, die Darlehensart, die Laufzeit, die Zinsbindung die Anzahl der Tilgungsfreijahre sowie 
die Bewertung von Bonität und Sicherheiten maßgebend.2  

Als Darlehensart kommen das Ratendarlehen, das Annuitätendarlehen und das endfällige Dar-
lehen in Betracht.3 Der durch die Hausbank gewählte Zinssatz ist durch den maximalen Sollzins-
satz begrenzt. Diese Obergrenze wird auf Basis des sogenannten Risikogerechten Zinssystems 
(RGZS) grundsätzlich durch die jeweilige Hausbank ermittelt.4  

Einen Überblick über die Einflussfaktoren auf die Kreditkonditionen gibt die folgende Grafik: 

 

1 https://www.gesetze-im-internet.de/lwrentbkg/BJNR700770949.html. 

2 https://www.rentenbank.de/export/sites/rentenbank/dokumente/Finanzierungsleitfaden.pdf, S. 44.  

3 https://www.rentenbank.de/export/sites/rentenbank/dokumente/Finanzierungsleitfaden.pdf, S. 42. 

4 https://cms.rentenbank.de/export/sites/rentenbank/dokumente/RGZS_Merkblatt.pdf.  
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Die Konditionen der einzelnen Darlehensarten bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank finden 
sich im aktuellen Rundschreiben vom 8.5.2023.6  

 

 

*** 

 

5 https://www.rentenbank.de/export/sites/rentenbank/dokumente/Finanzierungsleitfaden.pdf, S. 44. 

6 https://www.rentenbank.de/export/sites/rentenbank/dokumente/KonditionenEKN/KonditionenEKN_2023-
10.pdf .  
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